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Tabelle 1: Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 

Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

Schutzgut Fläche und Boden (Bo) - Natürliche Bodenfunktionen (biotische Standortfunktion, Regler- und Speicherfunktion, Filter- und Pufferfunktion des Bodens) Schutzgut Grundwasser 
(Gw) – Grundwasserschutzfunktion, Schutzgut Oberflächengewässer (Ow) - Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt 

(ba) = baubedingte Wirkungen / (a) = anlagebedingte Wirkungen / (b) = betriebsbedingte Wirkungen 

Bo 1 (ba) 

Bauflächen 
entlang der 
gesamten Bau-
strecke 

Baubedingte Gefahr der Verdichtung 
des Bodens im Bereich des Baufel-
des (vgl. Kap. 5.2.2.1 in UL 19.0) 

Veränderung der Bodenstruktureigen-
schaften durch Verdichtung. 

Bauzeitliche Umfahrung im Bereich der 
Knotenpunkte 1 und 2 sowie im Bereich 
des zu errichtenden Brückenbauwerks 
an der Straße der MTS. 

Gefahr der dauerhaften Veränderung 
der Bodenstruktureigenschaften durch 
Verdichtung auch nach Wiederherstel-
lung der baubedingt beanspruchten 
Grundfläche 

Flächeninanspruch-
nahme: 

Gesamt: 64.535 m² 

64.535 m² 5 V Sicherung und Schutz des 
Oberbodens 

- In Bereichen, wo Bodenverdichtungen un-
vermeidbar sind, erfolgt nach Beendigung 
der Baumaßnahme die Wiederherstellung 
der Flächen. 

Durch das Abschieben und die Zwischenla-
gerung des Oberbodens bei Flächen mit 
verdichtungsempfindlichem Oberboden wird 
eine dauerhafte Bodenverdichtung über die 
Bauzeit hinaus vermieden. 

Durch eine Tiefenlockerung im Bereich der 
Flächen der bauzeitlichen Umfahrung kann 
eine nachhaltige Verdichtung des Bodens 
vermieden werden. 

 1 A Wiederherstellung der 
baubedingt beanspruchten 
Grundfläche 

64.535 m² Durch die Wiederherstellung der baubedingt 
beanspruchten Grundfläche verbleiben 
keine baubedingten Beeinträchtigungen. 

Der Eingriff ist kompensiert. 

Bo / Gw / Ow 2 
(ba) 

gesamte Bau-
strecke 

Baubedingte Gefahr von Beeinträch-
tigungen des Boden- und Wasser-
haushaltes durch Einträge von 
Schadstoffen 

nicht quantifizierbar nicht erforderlich 6 V Sachgemäßer Umgang mit 
wassergefährdenden 
Stoffen während des 
Baubetriebes 

Bei Durchführung der Schutzmaßnahmen können erhebli-
che Beeinträchtigungen vermieden werden. 

Durch Bauarbeiten kann es zu Ein-
schwemmungen von Bodenmaterial 
oder Schadstoffen (z. B. Treib- und 
Schmierstoffe) kommen. 

7 V Schutz von Oberflächen-
gewässern vor Verunreini-
gungen und Beschädigun-
gen 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

Gefahr der Beeinträchtigungen durch 
möglichen Eintrag von wassergefähr-
denden Stoffen durch Baumaschinen 
sowie durch deren unsachgemäße 
Lagerung bzw. Gebrauch. 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 

Bo/Gw 3 (a) 

gesamte Bau-
strecke 

Anlagebedingter Verlust der Boden- 
und Wasserhaushaltsfunktionen 
durch Versiegelung im Bereich der 
Fahrbahn und Brückenbauwerke (vgl. 
Tabelle 37 in Unterlage 19.0) 

Verlust von bodentyp- und bodenartspe-
zifischen Speicher-, Filter- und Lebens-
raumfunktionen durch Versiegelung. 

Beeinträchtigung des Wasserhaushal-
tes, Verlust von Versickerungsfläche 
und damit Veränderung der lokalen 
Grundwasserneubildungsrate (die Versi-
ckerung unbelasteter Niederschlags-
wasser dient der Grundwasserneubil-
dung), Veränderung des Oberflächenab-
flusses. 

18.370 m² 1:1 = 18.370 m² 5 V Sicherung und Schutz des 
Oberbodens 

-  

3.1 A Entsiegelung und Rückbau 
nicht mehr benötigter 
Straßenflächen der B 98 
alt westlich Schönfeld 

1:1 =  
575 m² 

Ausgleich für Neuversiegelung. Wiederher-
stellung der Boden- und Wasserhaushalts-
funktionen durch Entsiegelung sowie durch 
eine anteilige Verbesserung der Boden- und 
Wasserhaushaltsfunktionen. 

Gleichzeitig Kompensation für L 1 (ba, a) 
3.2 A Entsiegelung und Rückbau 

nicht mehr benötigter 
Straßenflächen der B 98 
alt südöstlich Schönfeld 

1:1 = 
1.535 m² 

3.3 A Teilentsiegelung nicht 
mehr benötigter Straßen-
flächen der B 98 alt west-
lich Schönfeld und Um-
wandlung in einen teilver-
siegelten Wirtschaftsweg 

1:0,5 =  
153 m² 

Gesamtflächengröße: 305 m² 

3.4 A Ökokonto: Entsiegelung 
Gohrischheide im Zuge 
der B 169 Ausbau östlich 
Zeithain 

1:1 = 
4.725 m² 

 

1 E Fischotterschutzanlage 
östlich Thiendorf – Öko-
kontomaßnahme in den 
Gemarkungen Thiendorf 
und Sacka 

5.410 m² monetäre Ermittlung des Ökokontogutha-
bens: 189.300,00 € (Baukosten): 35,00 € 
(Kosten für Entsiegelung inkl. Bodenkultivie-
rung und Wiesenansaat pro m²) = 5.410 m² 
entsiegelte Fläche 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

2.1 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang des Radwe-
ges westlich Schönfeld 

37 Laub-
bäume + 
1.875 m² 
Krautsaum 

= 1.725 m² 

anrechenbar für das Schutzgut Boden pro 
Baum: 25 m² = 975 m² 

Krautsaum auf Acker: anrechenbar für das 
Schutzgut Boden (0,4*1.875 m² = 750 m²) 

975 m² + 750 m² = 1.725 m² 

Gleichzeitig Kompensation für B 6 (a), L 1 
(ba, a) 

2.2 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang des Wirt-
schaftsweges am Gewer-
begebiet westlich 
Schönfeld 

18 Laub-
bäume + 
645 m² 
Krautsaum 

= 450 m² 

anrechenbar für das Schutzgut Boden pro 
Baum: 25 m² = 450 m² 

Krautsaum auf Grünland nicht anrechenbar 
für das Schutzgut Boden 

Gleichzeitig Kompensation für B 6 (a), L 1 
(ba, a) 

2.3 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang des Wirt-
schaftsweges westlich des 
Baches aus Schönborn 

14 Laub-
bäume + 
500 m² 
Krautsaum 

= 550 m² 

anrechenbar für das Schutzgut Boden pro 
Baum: 25 m² = 350 m² 

Krautsaum auf Acker: anrechenbar für das 
Schutzgut Boden (0,4*500 m² = 200 m²) 

350 m² + 200 m² = 550 m² 

Gleichzeitig Kompensation für L 1 (ba, a) 

2.4 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang der Straße 
der MTS 

7 Laub-
bäume + 
355 m² 
Krautsaum 

= 175 m² 

anrechenbar für das Schutzgut Boden pro 
Baum: 25 m² = 175 m² 

Krautsaum auf Grünland nicht anrechenbar 
für das Schutzgut Boden 

Gleichzeitig Kompensation für L 1 (ba, a) 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

2.5 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang des Wein-
bergsweges 

3 Laub-
bäume + 
235 m² 
Krautsaum 

= 169 m² 

anrechenbar für das Schutzgut Boden pro 
Baum: 25 m² = 75 m² 

Krautsaum auf Acker: anrechenbar für das 
Schutzgut Boden (0,4*235 m² = 94 m²) 

75 m² + 94 m² = 169 m² 

Gleichzeitig Kompensation für L 1 (ba, a) 

2.6 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang eines Wirt-
schaftsweges östlich der 
Gewerbeflächen entlang 
der Straße der MTS 

27 Laub-
bäume + 
945 m² 
Krautsaum 

= 1.053 m² 

anrechenbar für das Schutzgut Boden pro 
Baum: 25 m² = 675 m² 

Krautsaum auf Acker: anrechenbar für das 
Schutzgut Boden (0,4*945 m² = 378 m²) 

675 m² + 378 m² = 1.053 m² 

Gleichzeitig Kompensation für L 1 (ba, a) 

2.7 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang der Straße 
zur Anbindung der B 98 
südöstlich Schönfeld 

6 Laub-
bäume + 
220 m² 
Krautsaum 

= 150 m² 

anrechenbar für das Schutzgut Boden pro 
Baum: 25 m² = 150 m² 

Krautsaum auf Grünland nicht anrechenbar 
für das Schutzgut Boden 

Gleichzeitig Kompensation für L 1 (ba, a) 

2.8 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang der B 98 alt 
südöstlich Schönfeld 

30 Laub-
bäume + 
590 m² 
Krautsaum 

= 750 m² 

anrechenbar für das Schutzgut Boden pro 
Baum: 25 m² = 750 m² 

Krautsaum auf Grünland nicht anrechenbar 
für das Schutzgut Boden 

Gleichzeitig Kompensation für L 1 (ba, a) 

3.1 E Anlage einer Gehölzpflan-
zung am westlichen Sied-
lungsrandbereich von 
Schönfeld (auf Intensiv-
grünland) 

1:0,7 = 
77 m² 

Gesamtflächengröße: 110 m² 

Gleichzeitig Kompensation für L 1 (ba, a) 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

3.2 E Anlage einer Strauchpflan-
zung nördlich der Gewer-
beflächen entlang der 
Straße der MTS (auf 
Intensivgrünland) 

1:0,7 = 
529 m² 

Gesamtflächengröße: 755 m² 

Gleichzeitig Kompensation für L 1 (ba, a) 

3.3 E Anlage einer Strauchpflan-
zung entlang eines Wirt-
schaftsweges östlich der 
Gewerbeflächen entlang 
der Straße der MTS (auf 
Acker) 

1:0,8 = 
164 m² 

Gesamtflächengröße: 205 m² 

Gleichzeitig Kompensation für L 1 (ba, a) 

3.4 E Anlage einer Feldhecke 
am Neuen Weg (auf 
Acker) 

1:0,8 = 
180 m² 

Gesamtflächengröße: 3.455 m² 

Zur Kompensation werden 225 m² der ins-
gesamt 3.455 m² großen Feldhecke dem 
Konflikt Bo/Gw 3 (a) angerechnet. Es ver-
bleiben3.230 m² anrechenbare Feldhecke, 
die zur Kompensation für den Konflikt 
Bo/Gw 4 (a) angerechnet werden. 

Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 4 (a), 
L 1 (ba, a) 

Zwischensumme: 18.370 m²  18.370 m²  

Bo/Gw 4 (a) 

gesamte Bau-
strecke 

Anlagebedingter Funktionsverlust 
von Boden- und Wasserhaushalts-
funktionen durch Teilversiegelung 

Teilverlust von bodentyp- und boden-
artspezifischen Speicher-, Filter- und 
Lebensraumfunktionen, Teilverlust von 
gewachsenen Bodenprofilen und deren 
Bodenstruktureigenschaften im Bereich 
der Bankette. 

10.715 m² 1:0,5 = 5.360 m² 5 V Sicherung und Schutz des 
Oberbodens 

-  

3.4 E Anlage einer Feldhecke 
am Neuen Weg (auf 
Acker) 

1:0,8 = 

2.584 m² 

Gesamtflächengröße: 3.455 m² 

Zur Kompensation werden die durch den 
Konflikt Bo/Gw 3 (a) verbleibenden 3.230 m² 
der insgesamt 3.455 m² großen Feld-
heckenpflanzung angerechnet. 

Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a), 
L 1 (ba, a) 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

    3.4.1 E CEF 2 Anlage einer Feldhecke 
am Neuen Weg zur Ent-
wicklung von Revierstruk-
turen für den Bluthänfling 

1:0,8 = 

740 m² 

Gesamtflächengröße: 925 m² Gleichzeitig 
Kompensation für L 1 (ba, a) 

3.5 E Anlage einer Feldhecke 
entlang des Weinbergs-
weges (auf Acker) 

1:0,8 = 

268 m² 

Gesamtflächengröße: 335 m² Gleichzeitig 
Kompensation für L 1 (ba, a) 

3.6 E Anlage einer Feldhecke 
nördlich der Gewerbeflä-
chen entlang der Straße 
der MTS (auf Intensivgrün-
land) 

1:0,7 = 

280 m² 

Gesamtflächengröße: 400 m² Gleichzeitig 
Kompensation für L 1 (ba, a) 

3.7 E CEF 1.3 Anlage einer Strauchpflan-
zung auf der Restfläche 
des Knotenpunktes 1 und 
gleichzeitig vorgezogene 
Optimierung bestehender 
Habitatflächen der Zau-
neidechse 

1:0,7 = 

935 m² 

Gesamtflächengröße: 1.335 m² 

Gleichzeitig Kompensation für B 15 (ba, a), 
L 1 (ba, a) 

3.8 E Anlage einer Strauchpflan-
zung auf der Restfläche 
des Knotenpunktes 2 (auf 
Intensivgrünland) 

1:0,7 = 

553 m² 

Gesamtflächengröße: 930 m² 

Zur Kompensation werden 790 m² der ins-
gesamt 930 m² großen Strauchpflanzung 
dem Konflikt Bo/Gw 4 (a) angerechnet. Es 
verbleiben 140 m² anrechenbare Strauch-
pflanzung, die zur Kompensation für den 
Konflikt Bo 5 (a) angerechnet werden. 

   Gleichzeitig Kompensation für Bo 5 (a), L 1 
(ba, a) 

Zwischensumme: 5.360 m²  5.360 m²  
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

Bo 5 (a) 

gesamte Bau-
strecke 

Anlagebedingter Funktionsverlust 
und Funktionsbeeinträchtigung der 
Bodenhaushaltsfunktion durch Um-
lagerung und Verdichtung 

Durch die Anlage der Straßennebenan-
lagen in Form von Böschungen und 
Mulden kommt es zu einer Umlagerung 
und Verdichtung der natürlichen Boden-
struktur sowie zu einer Veränderung der 
Wasserspeicherfunktion des Bodens. 

26.075 m² 1:0,2 = 5.215 m² 5 V Sicherung und Schutz des 
Oberbodens 

-  

6.1 A Anlage von Krautsäumen 
auf Rest- und Zwickelflä-
chen 

1:0,25 = 
288 m² 

Gesamtfläche 1.150 m² 

Gleichzeitig Kompensation für B 3 (a) 

7 A kvM 6 Anlage von gewässerbe-
gleitenden Leitpflanzungen 
zur Gewährleistung der 
Wirksamkeit der Querungs-
hilfen für Fledermäuse 

1:0,8 = 
1.188 m² 

Gesamtfläche 1.485 m² 

Gleichzeitig Kompensation für B 2 (a), B 10 
(be), L 1 (ba, a) 

8.2 A CEF 1.2 Anlage einer Mageren 
Flachland-Mähwiese 
südöstlich von Schönfeld 
und gleichzeitig vorgezo-
gene Optimierung beste-
hender Habitatflächen der 
Zauneidechse 

1:0,3 = 
3.272 m² 

Gesamtfläche 10.905 m² 

Gleichzeitig Kompensation für B 3 (a), B 7 
(ba, a), B 15 (ba, a) 

8.3 A Anlage von extensiv ge-
nutztem Grünland südöst-
lich Schönfeld 

1:0,4 = 
351 m² 

Gesamtfläche 1.170 m² 

Gleichzeitig Kompensation für B 3 (a), B 15 
(ba, a) 

3.8 E Anlage einer Strauchpflan-
zung auf der Restfläche 
des Knotenpunktes 2 (auf 
Intensivgrünland) 

1:0,7 = 
98 m² 

Gesamtflächengröße: 930 m² 

Zur Kompensation werden die durch den 
Konflikt Bo/Gw 4 (a) verbleibenden 140 m² 
der insgesamt 930 m² großen Strauchpflan-
zung angerechnet. 

Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 4 (a), 
L 1 (ba, a) 

Zwischensumme: 5.215 m²  5.197 m²  

Summe: 55.160 m² 28.945 m²  28.927 m² Der Eingriff ist kompensiert. 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

Ow 1 (ba) 

Bau-km 0+465 - 
Bau-km 0+475, 
(Schönfelder 
Dorfbach) 

Bau-km 0+870 - 
Bau-km 0+880 
(Röhrichtteich-
graben) 

Gefahr der Beeinträchtigung des 
Schönfelder Dorfbaches und Röh-
richtteichgrabens durch Stoffeinträge 
und Bodeneinschwemmungen wäh-
rend der Bauzeit 

Schadstoffeinträge im Störfall sowie im 
geringen Maße durch diffuse Einträge 
über den Luftpfad. 

Gefahr der Einspülung von Sedimenten 
in den Schönfelder Dorfbach und Röh-
richtteichgraben insbesondere bei Er-
richtung der sie querenden Brücken-
bauwerke BW 1 und BW 3 

nicht quantifizierbar nicht quantifizier-
bar 

6 V Sachgemäßer Umgang mit 
wassergefährdenden 
Stoffen während des 
Baubetriebes 

Bei Durchführung der Schutzmaßnahmen können erhebli-
che Beeinträchtigungen vermieden werden. 

Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

7 V Schutz von Oberflächen-
gewässern vor Verunreini-
gungen und Beschädigun-
gen 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 

Ow 2 (a) 

Bau-km 0+465 - 
Bau-km 0+475, 
(Schönfelder 
Dorfbach) 

Bau-km 0+870 - 
Bau-km 0+880 
(Röhrichtteich-
graben) 

Anlagebedingter Verlust von Gewäs-
serstrukturen durch die Querung des 
Schönfelder Dorfbaches und Röh-
richtteichgrabens (Veränderung der 
Gewässermorphologie) im Zuge des 
geplanten Vorhabens 

Im Zuge der Querung des Schönfelder 
Dorfbaches und des Röhrichtteichgra-
bens durch die neue B 98 wird der 
bestehende Gewässerverlauf auf einer 
Länge von ca. 17 m bzw. 14 m dauer-
haft verändert. 

betroffene 
Gewässerlänge: 
17 m (Schönfelder 
Dorfbach) 
14 m (Röhrichtteich-
graben) 

= 205 m² 

205 m² 1 V kvM 3 Errichtung von zwei ökolo-
gischen Brückenbauwer-
ken im Zuge der B 98 über 
den Schönfelder Dorfbach 
und den Röhrichtteichgra-
ben 

Durch die Errichtung eines ökologischen Brückenbauwer-
kes und der Integration einer naturnahen Sohlgestaltung 
werden die in Anspruch genommenen Strukturen des 
Fließgewässers vollumfänglich wiederhergestellt (s. Aus-
gleichsmaßnahmen) und die Fließgewässerdurchgängig-
keit gewährleistet. 

8 V Gewährleistung der ökolo-
gischen Fließgewässer-
durchgängigkeit unterhalb 
des Brückenbauwerks 
über den Schönfelder 
Dorfbach durch naturnahe 
Sohlgestaltung 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 

2.1 A Wiederherstellung von 
baubedingt beanspruchten 
Bach- und Grabenstruktu-
ren 

375 m² Durch die Wiederherstellung der bauzeitlich 
beanspruchten Bach- und Grabenstrukturen 
und der Anlage von gewässerbegleitenden 
Strukturen kann der Verlust von Gewäs-
serstrukturen ausgeglichen werden. 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

7 A kvM 6 Anlage von gewässerbe-
gleitenden Leitpflanzungen 
zur Gewährleistung der 
Wirksamkeit der Que-
rungshilfen für Fledermäu-
se 

1.485 m² Es verbleiben keine erheblichen Beein-
trächtigungen. 

Zwischensumme: 205 m² (Anlage)  1.860 m² Der Eingriff ist kompensiert. 

(B) Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt - Biotopfunktion / Biotopverbundfunktion / Habitatfunktion für wertgebende Tierarten 

baubedingte Wirkungen (ba) (s. UL 19.0 Tabelle 34) 

B 1 (ba) 

gesamtes Bau-
feld 

Baubedingter Verlust ausgleichs-
pflichtiger Biotope im Bereich der 
bautechnologischen Flächen 

Betroffene Biotoptypen: 

2120064 - Bach, mit Verlandungs- u. 
Ufervegetation, undifferenziert, begra-
digter Verlauf ohne Verbauung (225 m²), 

2130064 - Graben, Kanal, mit Verlan-
dungs- u. Ufervegetation, undiff., begra-
digter Verlauf ohne Verbauung (150 m²) 

412 - mesophiles Grünland (3.990 m²) 

614 - Feldgehölz/Baumgruppe 
(dicht/geschlossen), 100 m² bis 1 ha, 
Laubmischbestand (20 m²) 

653 - sonstige Hecken (125 m²) 

65300014 - sonstige Hecken, doppel-
te/mehrreihige Hecke, an Bundesstraße 
(35 m²) 

661 - Trockengebüsch - 825 m² 

5.370 m² 5.380 m² 7 V Schutz von Oberflächen-
gewässern vor Verunreini-
gungen und Beschädigun-
gen 

-  

9 V Schutz vorhandener Ge-
hölzvegetation während 
der Bauphase - Einzel-
baumschutz und Baum-
gruppenschutz 

- 

10 V kvM 9.1 Ausweisung von natur-
schutzfachlichen Aus-
schlussflächen / Bau-
tabuzonen zum Schutz 
von Lebensstätten 

- 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung - 

2.1 A Wiederherstellung von 
baubedingt beanspruchten 
Bach- und Grabenstruktu-
ren 

375 m² Durch die Wiederherstellung der in baube-
dingt in Anspruch genommenen Biotoptypen 
mit geringen bis mittleren Entwicklungszei-
ten verbleiben keine erheblichen Beein-
trächtigungen. 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

2.2 A Wiederherstellung von 
baubedingt beanspruch-
tem mesophilen Grünland 

3.005 m²  

2.3 A Wiederherstellung von 
baubedingt beanspruchten 
Gehölzbeständen 

880 m² 

4.2 A Anlage von flächigen 
Strauchpflanzungen und 
Einzelsträuchern auf den 
Böschungsflächen der 

B 98 

1.120 m² Zur Kompensation werden 1.120 m² der 
insgesamt 2.185 m² großen Gehölzpflan-
zungen der temporären Inanspruchnahme 
von Straßenbegleitgrün (614, 653, 
65300014, 661) angerechnet. Es verbleiben 
1.065 m² anrechenbare Gehölzfläche, die 
zur Kompensation für den Konflikt B 5 (a) 
angerechnet werden. 

Gleichzeitig Kompensation für L 2 (a) 

Summe: 5.370 m² 5.380 m²  5.380 m² Der Eingriff ist kompensiert. 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

Anlagebedingte Wirkungen (a) 

B 2 (a) 

Bau-km 0+465 - 
Bau-km 0+475, 
Bau-km 0+510 - 
Bau-km 0+525, 
Bau-km 0+575 - 
Bau-km 0+580, 
Bau-km 0+665 - 
Bau-km 0+700, 
Bau-km 0+870 - 
Bau-km 0+880 

Anlagebedingter Verlust und Funkti-
onsverlust/-beeinträchtigung von 
gewässerbestimmten Biotoptypen 
(vgl. Tabelle 25 in UL 19.0) 

Im Bereich der BW 1 (Schönfelder 
Dorfbach) und BW 3 (Röhrichtteichgra-
ben) werden Brückenbauwerke errichtet 
und dabei Teilflächen des Schönfelder 
Dorfbaches und des Röhrichtteichgra-
bens dauerhaft in Anspruch genommen 
bzw. in ihrer natürlichen Funktion beein-
trächtigt. 

Betroffene Biotoptypen: 

2120064 - Bach, mit Verlandungs- u. 
Ufervegetation, undifferenziert, begra-
digter Verlauf ohne Verbauung (115 m²), 

2130064 - Graben, Kanal, mit Verlan-
dungs- u. Ufervegetation, undifferen-
ziert, begradigter Verlauf ohne Verbau-
ung (90 m²) 

213007 - Graben, Kanal, trockengefallen 
(435 m²) 

640 m² 790 m² 7 A kvM 6 Anlage von gewässerbe-
gleitenden Leitpflanzungen 
zur Gewährleistung der 
Wirksamkeit der Que-
rungshilfen für Fledermäu-
se 

1.485 m² Die gewässerbegleitenden Leitpflanzungen 
dienen im Sinne der Mehrfachfunktionalität 
auch der Kompensation des Verlustes und 
Funktionsverlustes von gewässerbestimm-
ten Biotoptypen. Es erfolgt damit gleichzeitig 
die Anlage von Ufergehölzstreifen im Be-
reich der betroffenen Gewässer. 

Gleichzeitig Kompensation für Bo 5 (a), Ow 
2(a), B 10 (be), L 1 (ba, a) 

Zwischensumme: 640 m² 790 m²   1.485 m² Der Eingriff ist kompensiert. 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

B 3 (a) 

Bau-km 0+580 - 
Bau-km 0+725, 
Bau-km 1+720 - 
Bau-km 1+775, 
Bau-km 1+900 - 
Bau-km 2+030 

Anlagebedingter Verlust von Grün-
land 

(vgl. Tabelle 25 in Unterlage 19.0) 

Es erfolgt ein dauerhafter Entzug von 
Wiesengesellschaften als Lebensraum 
für an die jeweiligen Standortbedingun-
gen angepasste Pflanzen und Tiere. 
Betroffene Biotoptypen: 

412 - mesophiles Grünland (5.955 m²) 

4123 - ruderale Grasflur (885 m²) 

Der bau- und anlagebedingte Verlust 
des mesophilen Grünlandes als LRT 
6510 wird gesondert in Konflikt B 7 (ba, 
a) betrachtet. 

6.840 m² 6.840 m² 6.1 A Anlage von Krautsäumen 
auf Rest- und Zwickelflä-
chen 

1.150 m² Ausgleich für den Verlust von Grünlandflä-
chen durch die Anlage von Krautsäumen 

Gleichzeitig Kompensation für Bo 5 (a) 

6.2 A Anlage von Krautsäumen 
auf entsiegelten Flächen 
der B 98 alt 

1.990 m² Ausgleich für den Verlust von Grünlandflä-
chen durch die Anlage von Krautsäumen 

Gleichzeitig Kompensation für B 15 (ba, a) 

8.2 A CEF 1.2 Anlage einer Mageren 
Flachland-Mähwiese 
südöstlich von Schönfeld 
und gleichzeitig vorgezo-
gene Optimierung beste-
hender Habitatflächen der 
Zauneidechse 

1:0,25 

2.726 m² 

Gesamtumfang der Maßnahme: 10.905 m² 

Die Extensivierung von bisher intensiv ge-
nutztem Grünland bzw. die Entwicklung 
einer mageren Flachlandmähwiese dient 
dem Ausgleich für den Verlust derselben 
sowie der vorgezogenen Bereitstellung von 
Ausweichhabitaten der Zauneidechse. 

   Gleichzeitig Kompensation für Bo 5 (a), B 7 
(ba, a), B 15 (ba, a) 

8.3 A Anlage von extensiv ge-
nutztem Grünland südöst-
lich Schönfeld 

1.170 m² Gesamtumfang der Maßnahme: 1.170 m² 

Gleichzeitig Kompensation für Bo 5 (a), B 15 
(ba, a) 

Zwischensumme: 6.840 m² 6.840 m²   7.046 m² Der Eingriff ist kompensiert. 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

B 4 (a) 

Baubeginn - 
Bau-km 0+250, 
Bau-km 0+725 - 
Bau-km 0+740, 
Bau-km 0+870 - 
Bau-km 0+880, 
Bau-km 0+970 - 
Bau-km 0+975, 
Bau-km 1+790 - 
Bau-km 1+820, 
Bau-km 2+010 - 
Bauende 

Anlagebedingter Verlust von Ruderal-
fluren und Magerrasen (vgl. Tabelle 25 
in Unterlage 19.0) 

Es erfolgt ein dauerhafter Entzug von 
straßenbegleitende Ruderalgesellschaf-
ten als Lebensraum für an die jeweiligen 
Standortbedingungen angepasste 
Pflanzen und Tiere. 

Betroffene Biotoptypen: 

421 - Ruderalflur, Staudenflur, trocken-
frisch (3.335 m²) 

421004006 - Ruderalflur, Staudenflur, 
trocken-frisch mit Gehölzaufwuchs, auf 
Aufschüttung (15 m²) 
561 - Sand- und Silikatmagerrasen 
(175 m²) 

3.525 m² 3.525 m² 5 A Anlage von Ruderalfluren 
auf den südexponierten 
Böschungsflächen der 
B 98 

3.765 m² Ausgleich für den Verlust von Ruderalfluren 
der Straßennebenflächen durch die Anlage 
von südexponierten Ruderalfluren. 

Gleichzeitig Kompensation für L 2 (a) 

Zwischensumme: 3.525 m² 3.525 m²   3.765 m² Der Eingriff ist kompensiert. 

B 5 (a) 

Bauanfang - 
Bau-km 0+070, 
Bau-km 1+885 - 
Bau-km 1+990, 
Bau-km 2+025 - 
Bau-km 2+100 

Anlagebedingter Verlust von Feldge-
hölzen, Gebüschen und Hecken (vgl. 
Tabelle 25 in Unterlage 19.0) 

Durch das Vorhaben gehen Lebensräu-
me von gehölzgebundenen Arten verlo-
ren. 

Betroffene Biotoptypen: 

614 - Feldgehölz/Baumgruppe 
(dicht/geschlossen), 100m² bis 1ha, 
Laubmischbestand (15 m²) 

653 - sonstige Hecken (335 m²) 
65300014 - sonstige Hecken, an Bun-
desstraße (340 m²) 

661 - Trockengebüsch (80 m²) 

770 m² 780 m² 4.2 A Anlage von flächigen 
Strauchpflanzungen und 
Einzelsträuchern auf den 
Böschungsflächen der 
B 98 

1.065 m² Zur Kompensation werden die durch den 
Konflikt B 1 (ba) verbleibenden 1.065 m² der 
insgesamt 2.185 m² großen Gehölzpflan-
zungen angerechnet. 

Ausgleich für den Verlust von Feldgehölzen, 
Gebüschen und Hecken als Straßenbegleit-
grün durch die Anlage von Strauchpflanzun-
gen. 

Gleichzeitig Kompensation für B 1 (ba), L 2 
(a) 

Zwischensumme: 770 m² 780 m²   1.065 m² Der Eingriff ist kompensiert. 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

B 6 (ba, a) 

Bauanfang - 
Bau-km 0+325, 
Bau-km 0+475, 
Bau-km 0+690, 
Bau-km 0+875, 
Bau-km 1+115, 
Bau-km 1+920 - 
Bauende 

Bau- und anlagebedingter Verlust von 
Baumreihen, Baugruppen und Ein-
zelbäumen (vgl. Tabelle 24 in Unterlage 
19.0) 

Betroffene Biotoptypen: 

623 - Baumreihe (linear), eine Laub-
baumart (33 Stk.) 

641 - Solitär (einzelnstehender Baum) 
(1 Stk.) 

642 - Baumgruppe, weitständig 
(< 400m²) (5 Stk.) 

39 Bäume 58 Bäume 9 V Schutz vorhandener Ge-
hölzvegetation während 
der Bauphase - Einzel-
baumschutz und Baum-
gruppenschutz 

-  

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung -  

4.1 A Anlage von Einzelbäumen 
auf den Böschungsflächen 
der B 98 zwischen 
Schönfelder Dorfbach und 
Röhrichtteichgraben 

18 Stk. Gleichzeitig Kompensation für L 2 (a) 

2.1 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang des Radwe-
ges westlich Schönfeld 

37 Stk. Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a), 
L 1 (ba, a) 

2.2 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang des Wirt-
schaftsweges am Gewer-
begebiet westlich 
Schönfeld 

18 Stk. Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a), 
L 1 (ba, a) 

Zwischensumme: 39 Bäume 58 Bäume  73 Bäume Der Eingriff ist kompensiert. 

Summe: 11.775 m² 

39 Bäume 

11.935 m² 

58 Bäume 

 13.956 m² 

73 Bäume 

Der Eingriff ist kompensiert. 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

B 7 (ba, a) 

Bau-km 0+580, 

Bau-km 0+725, 

Bau- und anlagebedingter Verlust von 
Lebensraumtypen des Anhang I der 
FFH-Richtlinie 

Im Bereich der Schafwiese sind Grün-
landbestände (mesophiles Grünland) 
aufgrund des Artenreichtums als LRT 
6510 - Magere Flachland-Mähwiesen 
ausgewiesen. 

Baubedingt gehen 3.990 m² verloren. 
Anlagebedingt werden 5.955 m² dauer-
haft in Anspruch genommen. 

9.945 m² 9.945 m² 2.2 A Wiederherstellung von 
baubedingt beanspruchten 
mesophilen Grünland 

3.005 m² Durch die Wiederherstellung der baubedingt 
in Anspruch genommenen Mageren Flach-
land-Mähwiese und die Anlage einer Mage-
ren Flachland-Mähwiese auf bisher intensiv 
genutztem Grünland wird der Verlust von 
Flächen des LRT 6510 ausgeglichen. 

Gleichzeitig Kompensation für Bo 5 (a), B 3 
(a), B 15 (ba, a) 

8.2 A CEF 1.2 Anlage einer Mageren 
Flachland-Mähwiese 
südöstlich von Schönfeld 
und gleichzeitig vorgezo-
gene Optimierung beste-
hender Habitatflächen der 
Zauneidechse 

10.905 m² 

Summe: 9.945 m² 9.945 m²  13.910 m² Der Eingriff ist kompensiert. 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

Betroffenheit durch Beeinträchtigung von Lebensräumen bzw. Arten sowie auf faunistische Funktionsbeziehungen 

B 8 (ba) 

im Bereich des 
Schönfelder 
Dorfbaches 

Baubedingte Gefährdung von Indivi-
duen sowie Minderung der Habitat-
eignung und Unterbrechung von 
Migrationskorridoren des Bibers und 
Fischotters entlang des Schönfelder 
Dorfbaches und Röhrichtteichgra-
bens durch Störwirkungen und phy-
sische Barrieren 

Während der Bautätigkeiten insbeson-
dere im Bereich der Gewässerquerung 
des Schönfelder Dorfbaches kommt es 
zu Störungen, welche die Eignung des 
Gewässersystems als Wanderkorridor 
einschränken können. Insbesondere bei 
Arbeiten in der Nacht bzw. Dämmerung 
sind Einschränkungen der Gewässer-
durchgängigkeit anzunehmen. 

nicht quantifizierbar nicht erforderlich 10 V kvM 9.1 Ausweisung von natur-
schutzfachlichen Aus-
schlussflächen / Bau-
tabuzonen zum Schutz 
von Lebensstätten 

Der Verzicht auf nächtliche Baumaßnahmen sowie die 
artgerechte Baustellensicherung gewährleisten, dass alle 
Migrationskorridore im Fließgewässersystem des 
Schönfelder Dorfbaches und Röhrichtteichgrabens wäh-
rend der gesamten Bauphase für den Fischotter uneinge-
schränkt zur Verfügung stehen. 

Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
11 V kvM 2 Sicherung von Baugruben 

für Biber und Fischotter/ 
Bereitstellung von Aus-
stiegshilfen 

12 V kvM 1 Verzicht auf nächtliche 
Baumaßnahmen sowie 
Baustellenbeleuchtung 
innerhalb sensibler Berei-
che vorwiegend nachtakti-
ver Arten 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 

B 9 (a, be) 

im Bereich des 
Schönfelder 
Dorfbaches 

Gefahr der verstärkten anlage- und 
betriebsbedingten Trenn- und Barrie-
rewirkungen im Querungsbereich des 
Schönfelder Dorfbaches und Röh-
richtteichgrabens sowie Erhöhung 
der Kollisionsgefährdung für Mittel-
säuger (insb. Biber und Fischotter) 

Im Zuge der Querung des Schönfelder 
Dorfbaches und Röhrichtteichgrabens 
durch die B 98 kann es durch die Anlage 
der Brückenbauwerke 1 und 3 zu Stö-
rungen kommen, welche die Eignung 
der Gewässersysteme als Wanderkorri-
dor einschränken. 

nicht quantifizierbar nicht erforderlich 1 V kvM 3 Errichtung von zwei ökolo-
gischen Brückenbauwer-
ken im Zuge der B 98 über 
den Schönfelder Dorfbach 
und den Röhrichtteichgra-
ben 

Durch die bautechnischen Vermeidungsmaßnahmen in 
Verbindung können die faunistischen Austauchbeziehun-
gen aufrechterhalten werden. 

Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

2 V kvM 4 Biber- und Fischotterge-
rechte Zäunungen im 
Bereich des Schönfelder 
Dorfbaches sowie des 
Röhrichtteichgrabens in 
Verbindung mit der biber- 
und ottergerechten Gestal-
tung der Brückenbauwerke 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

Es besteht die Gefahr, dass Tiere auf 
ihren Wanderungen in den Gefahrenbe-
reich der B 98 gelangen. 

Es besteht die Gefahr eines anlage- und 
betriebsbedingten erhöhten Kollisionsri-
sikos für Biber und Fischotter. 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 

B 10 (be) 

Röhrichtteich-
graben BW 3: 

Bau-km 0+870 - 

0+890 

Gefahr der Tötung streng geschützter 
Fledermausarten durch Kollisionen 
mit dem fließenden Verkehr im Be-
reich von Fledermausflugrouten 

Es erfolgt die Querung einer bedeuten-
den Fledermausflugroute im Bereich des 
Röhrichtteichgrabens durch die B 98. 

Damit können betriebsbedingte Kollisio-
nen im Bereich der Flugleitlinien nicht 
ausgeschlossen werden. 

Betroffene Arten u.a. Braunes und 
Graues Langohr, Große und Kleine 
Bartfledermaus, Fransenfledermaus, 
Großes Mausohr, Mopsfledermaus, 
Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, 
Teichfledermaus, Wasserfledermaus, 
Zwergfledermaus 

nicht quantifizierbar nicht erforderlich 12 V kvM 1 Verzicht auf nächtliche 
Baumaßnahmen sowie 
Baustellenbeleuchtung 
innerhalb sensibler Berei-
che vorwiegend nachtakti-
ver Arten 

Signifikant erhöhte Kollisionsgefahren für die Fledermaus-
arten können durch den Einbau der Fledermausschutz- 
und -leiteinrichtungen ausgeschlossen werden. 

In Verbindung mit ergänzenden durchgängigen Leitpflan-
zungen am Röhrichtteichgraben sowie der ausreichenden 
Querschnittsdimensionierung des BW 3 als Flugkorridor für 
Fledermäuse kann die bestehende Fledermausfluglinie 
aufrechterhalten werden. 

Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

1 V kvM 3 Errichtung von zwei ökolo-
gischen Brückenbauwer-
ken im Zuge der B 98 über 
den Schönfelder Dorfbach 
und den Röhrichtteichgra-
ben 

3 V kvM 5 Anlage einer 4 m hohen 
Irritationsschutzwand im 
Bereich der regelmäßig 
frequentierten Verbund-
struktur der Fledermäuse 
am Röhrichtteichgraben 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 

7 A kvM 6 Anlage von gewässerbe-
gleitenden Leitpflanzungen 
zur Gewährleistung der 
Wirksamkeit der Que-
rungshilfen für Fledermäu-
se 

1.485 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo 5 (a), B 2 
(a), L 1 (ba, a) 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

B 11 (ba, a, be) 

gesamte Bau-
strecke 

Gefahr der bau- und betriebsbeding-
ten Individuenverluste sowie der bau- 
und anlagebedingten Verluste von 
Brutstätten der Avifauna 

Im Zuge der Ortsumgehung Schönfeld 
gehen Heckenstrukturen, Baumreihen 
und Trockengebüsche verloren, sodass 
der Verlust von potenziellen Niststandor-
ten der Avifauna nicht ausgeschlossen 
werden kann. Dazu zählen der Verlust 
von Fortpflanzungsstätten von ubiquitär 
vorkommenden Arten und von Brutvö-
geln der offenen und halboffenen Land-
schaft sowie der Verlust potenzieller 
Höhlenbäume. 

Aufgrund der Trassierung am Bauan-
fang im Bereich des Schönfelder Dorf-
baches findet im Kernbereich eines 
Bluthänflingsrevieres eine vollständige 
Habitatentwertung statt. 

Durch die Neuerrichtung einer künstli-
chen Storchenplattform auf einem Pri-
vatgrundstück ca. 60 m nördlich der 
geplanten Trasse besteht ein erhöhtes 
Risiko, dass Weißstörche bei Aufsu-
chen von südlich der Trasse gelegenen 
Nahrungsflächen in den Gefahrenbe-
reich der Trasse einfliegen. 

nicht quantifizierbar  9 V Schutz vorhandener Ge-
hölzvegetation während 
der Bauphase - Einzel-
baumschutz und Baum-
gruppenschutz 

Durch die Ausweisung von Bautabuzonen und den Einzel-
baumschutz wird der Verlust potenzieller Habitatstrukturen 
auf ein Mindestmaß reduziert. 

10 V kvM 9.1 Ausweisung von natur-
schutzfachlichen Aus-
schlussflächen / Bau-
tabuzonen zum Schutz 
von Lebensstätten 

19 V kvM 14 Bauzeitenregelung, Bau-
feldfreimachung / Rodung 
von Gehölzen außerhalb 
der Brut- und Fortpflan-
zungszeit der Avifauna 

Bei Vorhandensein von Nestern garantiert die Baufeldfrei-
machung außerhalb der Brutzeit, dass keine Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung von in Funktion befindli-
chen, also besetzten Nestern erfolgt. Die betroffenen Arten 
nutzen teilweise bestehende Nester, legen jedoch auch 
neue Nester bzw. Bruthöhlen an. 

Durch die räumliche Verlagerung der künstlichen Nisthilfe 
werden potenzielle Brutvorkommen außerhalb des artspe-
zifischen Wirkkorridores der Bundesstraße gebracht. Eine 
vorhabenbedingtes Kollisionsrisiko von nahrungssuchen-
den Weißstörchen kann so vermieden werden. 

20 V kvM 15 Vermeidung der sponta-
nen Wiederbesiedlung des 
geräumten Baufeldes 

21 V kvM 16 Absuchen des Baufeldes 
nach möglichen Bruthöh-
len der Avifauna 

22 V kvM 17 Verlagerung des Stor-
chennestes aus dem 
Nahbereich der Trasse auf 
das Grundstück der Ge-
meindeverwaltung 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 

3.4.1 E CEF 2 Anlage einer Feldhecke 
am Neuen Weg zur Ent-
wicklung von Revierstruk-
turen für den Bluthänfling 

Durch die vorgezogene Schaffung von Habitatstrukturen 
kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustands des 
lokalen Bluthänflingbestandes trotz des dauerhaften Ver-
lustes der Funktionsfähigkeit eines Revieres vermieden 
werden. 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

9 A CEF 3 Bereitstellung von Nistge-
legenheiten für die Gilde 
der gehölzbrütenden 
Vogelarten 

Gleichzeitig Kompensation für B 12 (ba, be) 

B 12 (ba, be) 

gesamte Bau-
strecke 

Gefahr der bau- und betriebsbeding-
ten Beeinträchtigung von Brut- und 
Nahrungsgebieten der Avifauna 
durch Verlärmung, Erschütterung 
und visuelle Störreize 

Aufgrund wiederholter Störwirkungen 
während der Bauzeit bzw. durch den 
Betrieb der Bundesstraße besteht die 
Gefahr, dass Gelege bzw. Bruten ge-
stört oder im Nahbereich der Baustelle 
aufgegeben werden und damit ein Ver-
lust von Entwicklungsformen einhergeht. 

In Folge der prognostizierten dauerhaf-
ten Inanspruchnahme sowie der tras-
sennahen Störungen kommt es rein 
rechnerisch zu einem Bestandsrückgang 
von einem BP des Bluthänflings. 

Die neu errichtete künstliche Nisthilfe für 
den Weißstorch befindet sich im Nah-
bereich (60 m) der geplanten Trasse. 
Während der Bauphase befindet sich 
somit die Storchenplattform innerhalb 
der Fluchtdistanz der Art, so dass keine 
Eignung als Fortpflanzungsstätte gege-
ben ist. Nach Inbetriebnahme der Tras-
se ist von dem Verlust der Brutstät-
teneignung aufgrund verkehrsbedingter 
Störungen auszugehen. 

nicht quantifizierbar nicht erforderlich 19 V kvM 14 Bauzeitenregelung, Bau-
feldfreimachung / Rodung 
von Gehölzen außerhalb 
der Brut- und Fortpflan-
zungszeit der Avifauna 

Durch die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit treten 
die Störwirkungen durch das Baugeschehen noch vor 
Brutbeginn ein, so dass es zu keiner Anlage von baufeld-
nahen Revieren kommen wird. Es verbleiben zwar die 
baubedingten Störungen, jedoch handelt es sich hierbei 
um temporäre Beeinträchtigungen. Der dauerhafte Verlust 
der ökologischen Funktionsfähigkeit des Raumes als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte wird dadurch nicht verur-
sacht. 

Durch die Entwertung von potenziellen Brutstrukturen der 
Nischenbrüter wird sichergestellt, dass keine besetzten 
Nester der Arten durch das Vorhaben beansprucht wer-
den. 

Durch die räumliche Verlagerung der künstlichen Nisthilfe 
für den Weißstorch werden potenzielle Brutvorkommen 
außerhalb des artspezifischen Wirkkorridores der Bundes-
straße gebracht. Ein vorhabenbedingter Verlust der Brut-
stätteneignung infolge von betriebsbedingten Störwirkun-
gen kann so vermieden werden. 

Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

20 V kvM 15 Vermeidung der sponta-
nen Wiederbesiedlung des 
geräumten Baufeldes 

21 V kvM 16 Absuchen des Baufeldes 
nach möglichen Bruthöh-
len der Avifauna 

22 V kvM 17 Verlagerung des Stor-
chennestes aus dem 
Nahbereich der Trasse auf 
das Grundstück der Ge-
meindeverwaltung 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 

3.4.1 E CEF 2 Anlage einer Feldhecke 
am Neuen Weg zur Ent-
wicklung von Revierstruk-
turen für den Bluthänfling 

Durch die vorgezogene Schaffung zusätzlicher Habi-
tatstrukturen kann eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands des lokalen Bluthänflingbestandes trotz des 
dauerhaften Verlustes der Funktionsfähigkeit eines Revie-
res vermieden werden. 

9 A CEF 3 Bereitstellung von Nistge-
legenheiten für die Gilde 
der gehölzbrütenden 
Vogelarten 

Gleichzeitig Kompensation für B 11 (ba, a) 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

B 13 (ba) 

Bau-km 0+455 - 
Bau-km 0+636, 
Bau-km 0+795 - 
Bau-km 0+955 

Gefahr baubedingter Tötung von 
Amphibien, Gefahr des baubedingten 
Verlustes/Teilverlustes von Amphibi-
enlebensräumen bzw. von Fortpflan-
zungsstätten 

Während des Baugeschehens kann eine 
Inanspruchnahme von Amphibienle-
bensräumen bzw. der vernässten Flä-
chen nicht ausgeschlossen werden. 
Zudem kommt es zu einer bau- und 
anlagebedingten Inanspruchnahme von 
Landlebensräumen. 

Betroffen u. a. Erdkröte, Grasfrosch, 
Knoblauchkröte, Teichfrosch, Teich-
molch. 

nicht quantifizierbar - 10 V kvM 9.1 Ausweisung von natur-
schutzfachlichen Aus-
schlussflächen / Bau-
tabuzonen zum Schutz 
von Lebensstätten 

Durch die Ausweisung von Bautabuzonen wird die baube-
dingte Flächeninanspruchnahme auf ein Minimum be-
schränkt. 

13 V kvM 8 Aufstellung von bauzeitli-
chen temporären Amphibi-
enschutzzäunen im Be-
reich der Wanderkorridore 
zur Verhinderung von 
Tierverlusten während der 
Bauarbeiten 

730 lfd. m Durch den Einbau von temporären Amphibi-
enschutzzäunen und dem Absammeln 
überwinternder Tiere aus dem Baufeld 
werden Tierverluste während der Bauzeit 
vermieden. 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

B 14 (a, be) 

Bau-km 0+455 - 
Bau-km 0+636, 
Bau-km 0+795 - 
Bau-km 0+955 

Gefahr der verstärkten anlage- und 
betriebsbedingten Trenn- und Barrie-
rewirkungen/Erhöhung der Kollisi-
onsgefährdung für Amphibien 

Beeinträchtigung von Austauschbezie-
hungen durch die Anlage des Trassen-
körpers innerhalb des ausgewiesenen 
Wanderkorridors (höhere Barrierewir-
kung) sowie grundsätzliche Erhöhung 
des Kollisionsrisikos für Amphibien 
aufgrund möglicher Ausweichbewegun-
gen in den Bereich der Trasse 

Betroffene Arten u. a. Erdkröte, Gras-
frosch, Knoblauchkröte, Teichfrosch, 
Teichmolch. 

nicht quantifizierbar nicht erforderlich 1 V kvM 3 Errichtung von zwei ökolo-
gischen Brückenbauwer-
ken im Zuge der B 98 über 
den Schönfelder Dorfbach 
und den Röhrichtteichgra-
ben 

Die stationäre Amphibienschutzanlage inkl. der Amphi-
biendurchlässe stellen sicher, dass keine Tiere in den 
Trassenkorridor geraten und gegen Überfahren durch den 
fließenden Verkehr geschützt sind, sowie die Austausch-
beziehungen innerhalb des Wanderkorridors aufrechterhal-
ten werden. 

Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 4 V kvM 7 Errichtung von stationären 
Amphibienschutzanlagen 
im Bereich der Wanderkor-
ridore 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

B 15 (ba, a) 

Habitatbereiche 
der Zauneid-
echse entlang 
der bestehen-
den B 98 west-
lich und südöst-
lich Schönfeld 

Bau- und anlagebedingte Inan-
spruchnahme von Habitatflächen der 
Zauneidechse/ Gefahr von Individu-
enverlusten der Zauneidechse im 
Zuge der Baufeldfreimachung 

Entlang der B 98 werden Böschungsflä-
chen und Ruderalstandorte z. T. dauer-
haft überbaut, die als Habitatflächen für 
die Zauneidechse ausgewiesen sind. 

Während der Baufeldfreimachung ist die 
Tötung oder Verletzung von Individuen 
nicht ausgeschlossen. Zusätzlich be-
steht während der Bauphase die Gefahr 
des Abwanderns auf besonnte, neu 
aufgeschüttete Sandflächen des 
Baustellenbereiches, sofern diese aus-
reichend Versteckstrukturen bieten. 

nicht quantifizierbar - 10 V kvM 9.1 Ausweisung von natur-
schutzfachlichen Aus-
schlussflächen / Bau-
tabuzonen zum Schutz 
von Lebensstätten 

Durch die Vermeidungsmaßnahme wird verhindert, dass 
es im Zuge der Baufeldfreimachung zur Beschädigung 
oder Zerstörung von Habitatflächen der Art über das unbe-
dingt erforderliche Maß hinauskommt. 

14 V kvM 9.2 Aufstellung von temporä-
ren Reptilienschutzzäunen 
im Bereich der Habitatflä-
chen zur Verhinderung von 
Tierverlusten während der 
Bauzeit 

1.922 lfd. m Der bauzeitliche Reptilienschutzzaun ver-
hindert das (Wieder)-einwandern von Zau-
neidechsen in das Baufeld und die damit 
verbundene Tötungsgefahr. 

15 V kvM 10 Vergrämung aus dem 
Baufeld und Anlockung der 
im Baufeld vorkommenden 
Reptilien in angrenzende 
zuvor neu geschaffene 
Habitatflächen 

Mit der Vergrämung/Anlockung der im Baufeld vorkom-
menden Zauneidechsen in angrenzende und neue Habita-
te können Tierverluste während der Bauzeit vermieden 
werden. 

 

16 V kvM 11 Absuchen und Absammeln 
von Reptilien innerhalb 
des Baufeldes im Frühjahr 
vor Baubeginn (April bis 
ca. Sept.) und Umsetzen 
abgesammelter Exemplare 
in vorbereitete Ausweich-
lebensräume 

Die an das Baufeld anschließenden Zauneidechsenhabita-
te werden optimiert (vgl. 8.1 A CEF 1.1) bzw. neu geschaf-
fen (vgl. 8.2 A CEF 1.2), um den Tieren während der zeit-
lich befristeten Bauzeit Ersatzhabitate zu bieten. Die trotz 
Vergrämungsmaßnahmen im Baufeld verbliebenen Zau-
neidechsen sind abzusammeln. Individuenverluste wäh-
rend der Baumaßnahme können hierdurch vermieden 
werden. 

17 V kvM 12 Bereitstellung durchge-
hender Saumstrukturen 

1.875 m² Um eine Isolierung der Fläche (CEF 1) 
entgegenzuwirken, sind zusätzlich reptilien-
gerechte Saumstrukturen zu entwickeln. 

8.1 A CEF 1.1 Strukturanreicherung der 
bestehenden Ruderalflur 
südlich des bestehenden 
Parkplatzes 

2.120 m²  
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

8.2 A CEF 1.2 Anlage einer Mageren 
Flachland-Mähwiese 
südöstlich von Schönfeld 
und gleichzeitig vorgezo-
gene Optimierung beste-
hender Habitatflächen der 
Zauneidechse 

10.905 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo 5 (a), B 3 
(a), B 7 (ba, a) 

3.7 E CEF 1.3 Anlage einer Strauchpflan-
zung auf der Restfläche 
des Knotenpunktes 1 und 
gleichzeitig vorgezogene 
Optimierung bestehender 
Habitatflächen der Zaun-
eidechse 

850 m² Die Gesamtmaßnahmenfläche umfasst 
1.335 m² und wird teilweise als Baufeld 
genutzt. 850 m² der Maßnahme sind als 
Bautabuzone ausgewiesen, die bereits vor 
Beginn der Bauarbeiten angelegt werden 
und der Zauneidechse als Habitat zur Ver-
fügung stehen. 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung  

B 16 (ba, a) 

Ruderalfluren 
entlang der 
gesamten Bau-
strecke 

Bau- und anlagebedingter Teilverlust 
von Habitatflächen des Nachtkerzen-
schwärmers / Gefahr von Individuen-
verlusten des Nachtkerzenschwär-
mers im Zuge der Baufeldfreima-
chung 

Im Zuge der Baufeldfreimachung kommt 
es zu einer mechanischen Störung 
innerhalb von potenziellen Fortpflan-
zungsstätten des Nachtkerzenschwär-
mers (Ort der Eiablage und der Rau-
penentwicklung). Durch die Entfernung 
der Vegetation, die Ablage von Material 
oder das Befahren der Flächen besteht 
die Gefahr der Schädigung von Eiern 
oder Raupen. 

nicht quantifizierbar nicht erforderlich 18 V kvM 13 Absammeln und Umsetzen 
der Raupen des Nachtker-
zenschwärmers vor Bau-
beginn und während der 
Bauphase 

Um Raupen und Puppen vor baubedingten Gefährdungen 
zu schützen, sind im Jahr vor der Baufeldfreimachung alle 
Raupen im Bereich der potenziellen Habitatflächen abzu-
sammeln und umzusetzen. Da die Raupen mobil sind, wird 
in Abstimmung mit dem Fachgutachter auch jeweils eine 
Pufferfläche um die Habitatflächen abgesucht, damit eine 
Rückwanderung in das Baufeld zur Verpuppung ausge-
schlossen werden kann. 

Durch die Vermeidungsmaßnahme wird verhindert, dass 
es im Zuge der Baufeldfreimachung zur Beschädigung 
oder Zerstörung besiedelter Fortpflanzungsstätten/ Ruhe-
stätten kommt. 

Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

B 17 (ba, a) Gefahr der bau- und anlagebedingten 
Inanspruchnahme von Habitatflächen 
der Fischarten / Gefahr der Tötung 
oder Verletzung von Individuen im 
Zuge der B 98 

Verlust von Lebensräumen für Fischar-
ten durch Flächeninanspruchnahme 
(Schönfelder Dorfbach). 

Baubedingt werden 225 m² des 
Schönfelder Dorfbaches in Anspruch 
genommen. Anlagebedingt werden 
durch die Querung (BW 1) des Baches 
115 m² beansprucht. 

Betroffene Fischarten: Moderlieschen, 
Neunstachliger Stichling, Rotfeder 

340 m² 340 m² 8 V Gewährleistung der ökolo-
gischen Fließgewässer-
durchgängigkeit der Brü-
ckenbauwerke durch 
naturnahe Sohlgestaltung 

Durch die Ausweisung von Bautabuzonen wird die baube-
dingte Flächeninanspruchnahme auf ein Minimum be-
schränkt. Durch die zeitliche Abstimmung der Bauausfüh-
rung sowie das Abfischen innerhalb des Baufeldes werden 
Beeinträchtigungen von Individuen vermieden. 

Die naturnahe Sohlgestaltung gewährleistet zudem die 
Vermeidung der dauerhaften Zerstörung bzw. Beschädi-
gung von Habitatstrukturen der Fischarten unterhalb des 
Brückenbauwerkes (115 m²). Durch die Maßnahme 2.1 A 
werden die baubedingt in Anspruch genommenen Habi-
tatstrukturen im Schönfelder Dorfbach (225 m²) wiederher-
gestellt. 

Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

10 V kvM 9.1 Ausweisung von natur-
schutzfachlichen Aus-
schlussflächen / Bau-
tabuzonen zum Schutz 
von Lebensstätten 

23 V Zeitliche Abstimmung der 
Bauausführung auf die 
Laichzeiten von Fischarten 

24 V Abfischung innerhalb des 
Baufeldes zum Brücken-
bauwerk 1 über den 
Schönfelder Dorfbach 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 

2.1 A Wiederherstellung von 
baubedingt beanspruchten 
Bach- und Grabenstruktu-
ren 

B 18 (ba) Gefahr der Beeinträchtigung von 
Fischindividuen und Laichhabitaten 
durch baubedingten Eintrag von 
Schadstoffen und Sedimentein-
schwemmungen 

Betroffene Fischarten: Moderlieschen, 
Neunstachliger Stichling, Rotfeder 

nicht quantifizierbar nicht erforderlich 6 V Sachgemäßer Umgang mit 
wassergefährdenden 
Stoffen während des 
Baubetriebes 

Die Maßnahmen gewährleisten die Vermeidung nachhalti-
ger Schädigungen des Schönfelder Dorfbaches infolge von 
Verschmutzungen. Ebenso werden Gewässertrübungen 
und Verschlammungen der Gewässersohle vermieden, 
wodurch das Wiederbesiedlungspotenzial erhalten bleibt. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Fischarten kann 
ausgeschlossen werden. 

7 V Schutz von Oberflächen-
gewässern vor Verunreini-
gungen und Beschädigun-
gen 

25 V kvM 18 Umweltbaubegleitung 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

Schutzgut Landschaft (L) - Landschaftsbildfunktion / landschaftsgebundene Erholungsfunktion 

L 1 (ba, a) 

gesamte Bau-
strecke 

Bau- und anlagebedingte Beeinträch-
tigung des Landschaftsbildes durch 
den Verlust von landschaftsbildglie-
dernden und belebenden Elementen 

Verlust von gliedernden und belebenden 
Landschaftselementen, Veränderung 
der Natürlichkeit und Vielfalt der Land-
schaft 

39 Bäume 

Inanspruchnahme 
gehölzbestimmter 
Biotope 
baubedingt: 1.005 m² 
anlagebedingt: 
770 m² 

Wiederherstellung 
der baubedingt 
verloren gehen-
den Strukturele-
mente, Kompen-
sation der anla-
gebedingt verlo-
ren gehendenden 
Strukturen mind. 
1:1 

9 V Schutz vorhandener Ge-
hölzvegetation während 
der Bauphase - Einzel-
baumschutz und Baum-
gruppenschutz 

Der Verlust von Einzelgehölzen sowie linearen und flächi-
gen Gehölzbeständen kann mittels der Ausweisung von 
Bautabuzonen und den Schutz vorhandener Gehölzvege-
tation auf das unbedingt notwendige Maß reduziert wer-
den. 

Der Verlust von Gehölzbeständen kann durch Anlage und 
Entwicklung naturraumtypischer Landschaftselemente 
(Baumreihen entlang von Wegen und Straßen u. a.) kom-
pensiert werden. 

10 V kvM 9.1 Ausweisung von natur-
schutzfachlichen Aus-
schlussflächen / Bau-
tabuzonen zum Schutz 
von Lebensstätten 

2.3 A Wiederherstellung von 
baubedingt beanspruchten 
Gehölzbeständen 

880 m² Der baubedingte Verlust von prägenden 
Vegetations- und Strukturelementen kann 
durch die Wiederherstellung der baubedingt 
beanspruchten Flächen ausgeglichen wer-
den. 

3.1 A Entsiegelung und Rückbau 
nicht mehr benötigter 
Straßenflächen der B 98 
alt westlich Schönfeld 

575 m² Minderung des beeinträchtigten Land-
schaftsbildes durch den Rückbau anthropo-
gen überprägter und straßenbegleitender 
Abschnitte. 

3.2 A Entsiegelung und Rückbau 
nicht mehr benötigter 
Straßenflächen der B 98 
alt südöstlich Schönfeld 

1.535 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a) 

7 A kvM 6 Anlage von gewässerbe-
gleitenden Leitpflanzungen 
zur Gewährleistung der 
Wirksamkeit der Querungs-
hilfen für Fledermäuse 

1.485 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo 5 (a), B 2 
(a), B 10 (be) 

2.1 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang des Radwe-
ges westlich Schönfeld 

37 Stk. Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a), 
B 6 (a) 
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Konflikt-Nr. 
(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträch-
tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

2.2 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang des Wirt-
schaftsweges am Gewer-
begebiet westlich 
Schönfeld 

18 Stk. Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a), 
B 6 (a) 

2.3 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang des Wirt-
schaftsweges westlich des 
Baches aus Schönborn 

14 Stk. Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a) 

2.4 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang der Straße 
der MTS 

7 Stk. Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a) 

2.5 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang des Wein-
bergsweges 

3 Stk. Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a) 

2.6 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang eines Wirt-
schaftsweges und dem 
Eichenweg 

27 Stk. Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a) 

2.7 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang der Straße 
zur Anbindung der B 98 
südöstlich Schönfeld 

6 Stk. Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a) 

2.8 E Anlage einer Laubbaum-
reihe entlang der B 98 alt 
südöstlich Schönfeld 

30 St. Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a) 

3.1 E Anlage einer Gehölzpflan-
zung am westlichen Sied-
lungsrandbereich von 
Schönfeld 

110 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a) 
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Bemerkungen 

3.2 E Anlage einer Strauchpflan-
zung nördlich der Gewer-
beflächen entlang der 
Straße der MTS 

755 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a) 

3.3 E Anlage einer Strauchpflan-
zung entlang eines Wirt-
schaftsweges östlich der 
Gewerbeflächen entlang 
der Straße der MTS 

205 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a) 

3.4 E Anlage einer Feldhecke 
am Neuen Weg 

3.455 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 3 (a), 
Bo/Gw 4 (a) 

3.4.1 E CEF 2 Anlage einer Feldhecke 
am Neuen Weg zur Ent-
wicklung von Revierstruk-
turen für den Bluthänfling 

925 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 4 (a) 

3.5 E Anlage einer Feldhecke 
entlang des Weinbergs-
weges 

335 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 4 (a) 

3.6 E Anlage einer Feldhecke 
nördlich der Gewerbeflä-
chen entlang der Straße 
der MTS 

400 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 4 (a) 

3.7 E CEF 1.3 Anlage einer Strauchpflan-
zung auf der Restfläche 
des Knotenpunktes 1 und 
gleichzeitig vorgezogene 
Optimierung bestehender 
Habitatflächen der Zau-
neidechse 

1.335 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 4 (a), 
B 15 (ba, a) 

3.8 E Anlage einer Strauchpflan-
zung auf der Restfläche 
des Knotenpunktes 2 

930 m² Gleichzeitig Kompensation für Bo/Gw 4 (a), 
Bo 5 (a) 
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Konflikt-Nr. 
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tigungen der betroffenen Funktionen 
und Werte 

Eingriffsdimension Kompensations-
bedarf 

Nr. Maßnahmenbezeichnung anrechen-
barer Maß-
nahmen-
umfang 

Bemerkungen 

Zwischensumme: 39 Bäume 

1.775 m² 

 142 Stk. 

10.815 m² 

 

L 2 (a) 

gesamte Bau-
strecke 

Anlagebedingte Veränderung / tech-
nische Überprägung des Land-
schaftsbildes durch die Anlage des 
Straßenkörpers einschließlich Bö-
schungen sowie die Errichtung von 
Irritationsschutzwänden 

Veränderung / technische Überprägung 
des Landschaftsbildes durch Überfor-
mung der natürlichen Oberflächengestalt 
durch Dammlagen sowie die Errichtung 
von Bauwerken. Blend-/Irritationsschutz-
anlagen werden im Bereich von Bau-km 
0+838 - 0+909 errichtet. Aufgrund der 
Höhe von 4,0 m sind diese Anlagen 
weithin einsehbar und beeinträchtigen 
bisher unbeeinträchtigte Sichtachsen. 

nicht quantifizierbar - 1 G Ansaat von Landschafts-
rasen auf den Straßenne-
benflächen 

29.395 m²  

4.1 A Anlage von Einzelbäumen 
auf den Böschungsflächen 
der B 98 zwischen 
Schönfelder Dorfbach und 
Röhrichtteichgraben 

18 Stk. Gleichzeitig Kompensation für B 6 (a) 

4.2 A Anlage von flächigen 
Strauchpflanzungen und 
Einzelsträuchern auf den 
Böschungsflächen der B 
98 

2.185 m² Gleichzeitig Kompensation für B 1 (ba), B 5 
(a) 

5 A Anlage von Ruderalfluren 
auf den südexponierten 
Böschungsflächen der B98 

3.765 m² Gleichzeitig Kompensation für B 4 (a) 

Zwischensumme: -  18 Stk. 

2.185 m² 

33.160 m² 

 

Gesamtsumme: 1.775 m² 

39 Bäume 

160 Stk. Laubbaumpflanzungen 

13.000 m² Neuanlage von Landschaftsbild prägen-
den Gehölzelementen 

33.160 m² Neunanlage von Landschaftsrasen und 
Ruderalfluren zur landschaftlichen Einbindung der 
B 98 

Der Eingriff ist kompensiert. 

 




